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Die Organisation des franz. Schulwesens im allgemeinen
(Vergl. Nr. 3, 1929.)

Auf allen Stufen der Schulhierarchie wirken

sogenannte Ber at >u n g s k o m m i s s i o ne n

sLonseils et Lomitès consultatiks), die aus Ver-
tretern ber Verwaltung, gewählten Delegierten
des Lehrpersonals und Vertretern des freien ìlnf
terrichts zusammengesetzt sind. Sie haben ihren
Sitz in Paris. An erster Stelle steht der O ber ste

llnterrichtslrat sLonseil Lupêrieur ä'In-
struetion Lriblique). Er besteht aus 57 Mitglie-
dern; 43 werben von der Lehrerschaft des ge-
samten Unterrichtes gewählt, bie übrigen, darun-
ter 4 Vertreter des freien Unterrichts, werden
durch Dekret ernannt. Er tagt zweimal jährlich
unter dem Vorsitz des Ministers und gibt sein

Gutachten ab über alle Vorschläge betreffend
Lehrplan, Verwaltungs- und Diêziplinarreglement
usw. Er bildet die letzte Instanz in allen Streit-
und Disziplinarfragen. Dauernd arbeitet ein Aus-
schütz des Obersten Unterrichtsrates sLection per-
manente) dem bie Ausarbeitung der Lehrpläne
und Lehrverordnungen obliegt.

Daneben gibt es je eine Beratungskommission
sLonseil Lonsultatik) für bie drei Unterrichts-
stufen. Sie beraten in reinen Verwaltungs- und
Personalfragen. Die betreffende Kommission für
bie Hochschulen besteht aus einer Anzahl Rek-
toren, Dekanen, Professoren und gewählten Vertre-
tretern ibes Lehrpersonals. Für den mittleren Un-
terricht setzt sich die Kommission zusammen aus
dem Direktor der höheren Normalschule (Lcols
klormale Zupörieure) und den Generalinspekto-
ren. Sie stellt jedes Jahr die Liste «der Professe-
ren auf, die befähigt sind, in den Lyzeen des

Seinedepartements zu lehren; desgleichen eine

Aste der Kandidaten, die in Betracht kommen für

eine eventuelle Ernennung als Lyzealdirektor
sLroviseur).

Für den Volksunterricht bilden die General-
inspektoven des Volksunterrichtes die entsprechende

Kommission. Je ein Vertreter des männlichen und
des weiblichen Lehrpersonals haben Stimme und

Sitz in den beiden letztern Kommissionen-
Am Hauptort jeder Akademie besteht ein Uni-

versitätsrat sLonseil äs I'Lniversite) und ein

Akademierat sLonseil ^.caäemique). Ueber den

ersteren wird später zu handeln sein. Der letztere

spielt hauptsächlich die Rolle eines Disziplinar-
rates für das Lehrpersonal des mittleren Unter-
richtes, des freien wie des öffentlichen. Aehnliche
Befugnisse, den Volksunterricht betreffend, hat
der Departementalrat sLonseil cleparternental
cle I'LnseiZnenrent primaire), der sich zusam-
menfetzt aus dem Präfekten, dem Akademieinspek-
tor und den gewählten Vertretern der Lehrer-
'schast.

Er wacht über die Ausführung der Reglements
und der Lehrpläne und macht Vorschläge zu den-

selben. Er gibt sein Gutachten über die Zahl und
die Art der Schulen, die in jeder Gemeinde zu
gründen oder zu unterhalten sind, sowie über die

Zahl der Lehrer, die notwendig sind. Jedes Jahr
stellt der Departementalrat die Liste der Lehrer
und Lehrerinnen auf, die Kr eine Beförderung
oder eine Auszeichnung in Betracht kommen. Er
kann sogar Disziplinarstrafen verhängen. Endlich
entscheidet er, wenn gegen die Eröffnung einer
freien Schule Einspruch erhoben wird von feiten
des Akademieinspektors.

Aus Prof. Dr. P. Frieden: „Das französische
Bildungswesen in Geschichte und Gegenwart."

Schulnachrichten
Bern. Die verheiratete Lehrerin

und die Versicherungskasse. Durch Be-
schlutz vom 30. November 1928 hat der Regierungsrat
des Kantons Bern einer Statutenrevision der bernischen

Lehrerversicherungskasse zugestimmt, durch die in Zu-
kunft namentlich die Stellung der verheirateten Leh-
rerinnen wesentlich verschlechtert wird. Darnach wer-
den Lehrerinnen, die nach dem 1. Juli 1929 eintreten,
nach ihrer Verheiratung ohne weiteres der besondern

Gruppe der Sparversicherten zugewiesen, während
Lehrerinnen, die schon bisher der Kasse angehörten, sich

bei der Verheiratung entscheiden können, ob sie als voll-
versicherte Mitglieder mit Rentenversicherung bei der

Kasse bleiben oder sich der Gruppe der Sparversicherten
anschließen wollen. Im erstern Falle erhöht sich ihre

Prämie von 5 Prozent auf 10 Prozent der anreihen-
baren Besoldung.

Gegen den Entscheid des Regierungsrates, der die
neuen Statuten genehmigte, ist von einer Anzahl von
Mitgliedern der Kasse staatsrechtliche Beschwerde beim
Bundesgericht wegen Willkür und Verletzung der
Rechtsgleichheit eingereicht worden. Das Bundesgericht
hat den Rekurs als unbegründet abgewiesen.

Unterwalden. Gemeinsame Konferenz
von Ob- und Nidwalde n. Am 18. Juni war's,
ein goldener Sommertag, als wir dem Versammlungs-
orte Kerns zupilgerten. Gar zahlreich rückten sie ein,
die Lehrer und Lehrerinnen und Lehrschwestern, die

HH. Schulinspektoren und Schulräte und sonstigen

Schulfreunde, darunter in hocherfreulicher Zahl die

hochw. Geistlichkeit. Jedermann versprach sich einen
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